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Normalfall

Hersteller

Zulieferer

Händler Abnehmer
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Zulieferer-Ketten, Vertrieb über Händler

OEM

Tier-2

Händler Abnehmer

Tier-2 Tier-2

Tier-1
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Zulieferer-Ketten, Direktvertrieb

OEM

Tier-2

Abnehmer

Tier-2 Tier-2

Tier-1
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Wechselbeziehungen
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Beispiel: Baustein, bestehend aus Hard- und Software

Hersteller Abnehmer

Zulieferer

Dritter
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Vertrag Zulieferer–Hersteller

Hersteller Abnehmer

Zulieferer

Dritter
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Vertrag Hersteller–Abnehmer

Hersteller Abnehmer

Zulieferer

Dritter
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Ansprüche – wer von wem?

Hersteller Abnehmer

Zulieferer

Dritter
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BGB
ProdHaftG
GPSG
Die Haftung des Zulieferers
Normen und Standards – Auswirkungen auf die Haftung
Produkthaftung für Software

Die Haftung gegenüber Dritten

Hersteller Abnehmer

Zulieferer

Dritter
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Übersicht

„Produkthaftung“

Geräte- und
Produktsicher-

heitsgesetz

 GPSG

BGB

Produkt-
haftungs-

gesetz

ProdHaftG
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Haftung nach BGB

§ 823 Absatz 1 BGB

Grundlage: Verkehrspflichten

J Bundesgerichtshof (BGH):

”
Derjenige, der eine Gefahrenquelle eröffnet oder unterhält,

hat die nach Lage der Verhältnisse erforderlichen
Vorkehrungen zum Schutze anderer Personen zu treffen.“
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Die Verkehrspflichten

Konstruktionspflichten

Fabrikationspflichten

Instruktionspflichten

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inverkehrgabe

Produktbeobachtungspflichten

passive
aktive
Þ ggf. Rückruf des Produkts
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Die Verkehrspflichten

Allgemeine Haftungskriterien

Wer verwendet des Produkt?
Verbraucher? Fachleute?

Preis des Produkts?
In jedem Fall: Basissicherheit muss gewährleistet sein

Welche Rechtsgüter sind potenziell bedroht?
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Haftung im Innenverhältnis; Regress
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Geschützte Rechtsgüter

Geschützt: Nicht geschützt:

Leben,

Körper, Gesundheit,

Freiheit,

Eigentum
(h.M.: auch

”
Weiterfresserschäden“) oder

ein sonstiges Recht

Vermögen

Ausnahme: § 823 Abs. 2 BGB
i.V.m. GPSG
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Geschützte Rechtsgüter

Leben,

Körper / Gesundheit,

Eigentum

Grundsatz:

Je wichtiger das gefährdete Rechtsgut,
desto größere Anstrengungen muss der Hersteller
zum Schutz Dritter unternehmen.

RA Dr. Axel Sodtalbers (www.softwarehaftung.de) Haftungsrisiken des Herstellers sicherheitsgerichteter Systeme

http://www.softwarehaftung.de


Haftungskonstellationen
Haftung gegenüber Dritten
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Verschulden

Grundsatz: Haftung nach § 823 Absatz 1 BGB
an sich nur bei Verschulden
(verschuldensabhängige Haftung).

Aber: Wie soll Geschädigter Verschulden
des Herstellers beweisen? Keinen
Einblick in Herstellersphäre.

J
BGH:

Steht fest, dass das Rechtsgut durch
Produktfehler verursacht wurde,
dann muss der Hersteller beweisen,
dass er nicht schuldhaft gehandelt
hat.
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Haftung im Innenverhältnis; Regress
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Verschulden – Beweislastumkehr

Fehler

Verschulden

vom
Geschädigten

zu beweisen

Hersteller
muss nachweisen,

dass er 
nicht schuldhaft

handelte

Schadensersatz
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Haftung nach dem ProdHaftG

Grundlage:
Europäische Richtlinie

Weiter gehend: Schwächen:

Unabhängig vom Verschulden

unabdingbar

auch Quasi-Hersteller;
Importeure; u.U. Händler

Teilehersteller kann wie
Endhersteller haften!

Sachschäden nur eingeschränkt
umfasst (keine gewerblich
genutzten Sachen; Selbstbehalt;
keine

”
Weiterfresserschäden“)

Keine Produktbeobachtung;
kein Rückruf. (BGB bleibt
unberührt.)
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Produktsicherheit – GPSG

Grundlage:
Europäische Richtlinie

Verbraucherprodukte
= Gebrauchsgegenstände und sonstige Produkte,

die für Verbraucher bestimmt sind oder
die unter vernünftigerweise vorhersehbaren Bedingungen von
Verbrauchern benutzt werden können,
selbst wenn sie nicht für diese bestimmt sind.

Technische Arbeitsmittel
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Produktsicherheit – GPSG

Unterrichtung der Behörden (
”
Pflicht zur Selbstanschwärzung“)

Marktüberwachung durch Behörden (öffentlich-rechtlich)
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Marktüberwachung – Rapex
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Insbesondere: die Haftung des Zulieferers

Hersteller Abnehmer

Zulieferer

Dritter
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Insbesondere: die Haftung des Zulieferers

Zulieferer treffen für sein Produkt (Zulieferteil)
grds. die gleichen Pflichten wie (End-)Hersteller.

Ausnahme: Keine Haftung nach GPSG für Teile von
Verbraucherprodukten (umstritten).

Instruktionspflichten gegenüber Abnehmer (Hersteller),
nicht Verbraucher.

Erhöhte Pflichten, wenn Zulieferer spezifischen Einsatzzweck
des Teils kennt.

Grundsätzlich auch Produktbeobachtungspflicht,
Rückruf jedoch praktisch kaum möglich.
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Normen und Standards

?
Kein Produktfehler oder Verstoß gg. Verkehrspflichten,

wenn Standard / Norm eingehalten wurde?
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Normen und Standards im GPSG

§ 4 GPSG hebt Bedeutung von

”
Normen und sonstigen technischen Spezifikationen“

ausdrücklich hervor.
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Normen und Standards im GPSG

SonstigeHarmonisiert
z.B.

Maschinen,
Medizinprodukte, ...

Ausschuss für
technische Arbeitsmittel

und Verbraucher-
produkte

AtAV

Normen und andere technische Spezifikationen

Produkt genügt den Anforderungen an
Sicherheit und Gesundheit

Vermutung Berücksichtigung
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Im Übrigen (BGB, ProdHaftG):

J Ständige Rechtsprechung:

Einhaltung von Normen
schließt Verstoß gegen Verkehrspflichten nicht aus!

Normen können veralten

Für Benutzer spielt Norm häufig (nicht immer) keine Rolle.
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Haltung der Rechtsprechung zu Normen

J Zum Beispiel BGH, Urteil vom 27.9.1994 – VI ZR 150/93,
NJW 1994, 3349 – Atemüberwachungsgerät:

”
Ein Hersteller muß nämlich einen erkannten Produktmangel

bereits dann abstellen, wenn seine Konkurrenten ihre Produkte
noch nicht umgestellt haben (. . . ) und wenn noch keine neue
DIN-Norm erlassen ist. In der Rechtsprechung des BGH ist
bereits darauf hingewiesen worden, daß es nicht genügt,
DIN-Normen zu erfüllen, wenn die technische Entwicklung
darüber hinausgegangen ist (. . . ). Das gleiche gilt, wenn sich bei
der Benutzung eines technischen Gerätes Gefahren gezeigt
haben, die in DIN-Normen noch nicht berücksichtigt sind.“
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Haftung im Innenverhältnis; Regress
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Haltung der Rechtsprechung zu Normen

J Jüngst etwa BGH, Urteil vom 14.6.2007 – VII ZR 45/06,
Rn. 32 – Schallschutz:

”
Der Senat hat wiederholt darauf hingewiesen, dass DIN-Normen

keine Rechtsnormen sind, sondern nur private technische
Regelungen mit Empfehlungscharakter. DIN-Normen können die
anerkannten Regeln der Technik wiedergeben oder hinter diesen
zurückbleiben.“

(Entscheidung zum Vertragsrecht.)
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Wichtig im Innenverhältnis!

Normen und Standards jedoch von
erheblicher Bedeutung im Innenverhältnis
zwischen Zulieferer und Hersteller

Ebenso:
”
Stand von Wissenschaft und Technik“

Hersteller Abnehmer

Zulieferer

Dritter
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Wichtig: Beweislast

Einhaltung der Norm: Muss vom Hersteller / Zulieferer
bewiesen werden!

(Sachverständiger)

Voraussetzung: Gute und vollständige Dokumentation!

(Zugriff muss langfristig gesichert sein.)
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Produkthaftung für fehlerhafte Software
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Produkthaftung für fehlerhafte Software

Einwand 1:

”
Software ist nicht mit

anderen Produkten, z.B.
Autos, vergleichbar!“

hM: Software = bewegliche Sache iSd ProdHaftG

(Isolierte) Software kann Verbraucherprodukt iSd GPSG sein

Verkehrspflicht knüpft an Öffnung einer Gefahrenquelle an

Pflichten lassen sich ohne weiteres auf Softwareherstellungsprozess
übertragen

Testing? Zählt zur Konstruktionsphase
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Produkthaftung für fehlerhafte Software

Einwand 2:

”
Software ist niemals

fehlerfrei!“

Richtig!

Das gilt aber auch für andere Produkte, z.B. Kfz.

Kein Grund für einen Haftungsausschluss, vielmehr gerade umgekehrt:
dann Haftung erst recht!
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Haftung des Zulieferers im Innenverhältnis

Hersteller Abnehmer

Zulieferer

Dritter
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Maßgeblich: Vertrag zwischen Endhersteller und Zulieferer.

Hersteller Abnehmer

Zulieferer

Dritter

Hier kommen Normen/Standards zum Zuge!
(Beweisbarkeit!)
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Vertrag ist maßgeblich.

Kein Verstoß gegen AGB-Recht.

Das gilt auch zwischen Unternehmen!

Insbesondere: Haftungsausschluss kaum möglich.

Denkbare Abhilfe:
Exakte Beschaffenheitsvereinbarung.
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Zusammenfassung

! Produkthaftung auch für fehlerhafte Software.

! Je höher der Rang des bedrohten Rechtsguts,
desto größere Anstrengungen für Fehlerfreiheit.

! Normen und Standards:
können vertragliche Pflichten extrem erhöhen,
Einhaltung schließt aber Haftung ggü. Dritten nicht aus.

! Essenziell: Gute und vollständige Dokumentation, auf die
langfristig zugegriffen werden kann (Beweisbarkeit).
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Abschließend

Was tun, wenn’s brennt?

Falscher Ansatz!
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Abschließend

Was tun, bevor es brennt?

Early Warning System.
Maßnahmen bereits nach erster Reklamation ergreifen.

Risk-Management

Frühzeitig flankiert durch Rechtsberatung!
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Download
der aktuellen Präsentationsunterlagen

unter

www.softwarehaftung.de
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Kontakt

Dr. Axel Sodtalbers
Rechtsanwalt

Kanzlei Dr. Helmig & Huschke

Welfenstraße 2
65189 Wiesbaden
Tel. 0611-778720
Fax 0611-7787211

sodtalbers@helmig-huschke.de

www.softwarehaftung.de
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